9. FEBRUAR 2024 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Wirtschaft (Artikel 2)


(Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


9. FEBRUAR 2024 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Wirtschaft


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


(…)


KAPITEL 2 - Abänderung des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen


	Art. 2 - Artikel 3:13 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 3:13 - Der König bestimmt Bedingungen und Modalitäten der Hinterlegung der in den Artikeln 3:10 und 3:12 erwähnten Unterlagen, Höhe der Offenlegungskosten und Weise, wie sie zu zahlen sind.

	Er bestimmt die Kategorien von Gesellschaften, die diese Hinterlegung auf anderem Weg als auf elektronischem Weg vornehmen dürfen.

	Gesellschaften, die ihren Jahresabschluss und gegebenenfalls ihren konsolidierten Jahresabschluss mehr als einen Monat nach Ablauf der in Artikel 3:10 Absatz 2, Artikel 3:20 § 1 Absatz 2, Artikel 3:35 Absatz 2 oder Artikel 2:99 Absatz 2 erwähnten Frist von sieben Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres durch Hinterlegung bei der Belgischen Nationalbank offenlegen, tragen zu den Kosten bei, die die föderalen Aufsichtsbehörden im Hinblick auf Aufspürung und Kontrolle von Unternehmen in Schwierigkeiten tragen.

	Dieser Beitrag beläuft sich auf:

	1. 400 EUR, wenn der Jahresabschluss oder gegebenenfalls der konsolidierte Jahresabschluss im neunten Monat nach Abschluss des Geschäftsjahres hinterlegt wird,

	2. 600 EUR, wenn diese Unterlagen ab dem zehnten Monat und bis zum zwölften Monat nach Abschluss des Geschäftsjahres hinterlegt werden,

	3. 1.200 EUR, wenn diese Unterlagen ab dem dreizehnten Monat nach Abschluss des Geschäftsjahres hinterlegt werden.

	In Absatz 4 erwähnte Beträge werden auf 120, 180 beziehungsweise 360 EUR herabgesetzt für kleine Gesellschaften oder Kleinstgesellschaften, die von der in Artikel 3:11 erwähnten Möglichkeit Gebrauch machen, ihren Jahresabschluss nach dem verkürzten Schema beziehungsweise dem Kleinstschema offenzulegen.

	Dieser Beitrag wird gemäß den vom König bestimmten Modalitäten zusammen mit den Kosten für die Offenlegung des betreffenden Jahresabschlusses oder konsolidierten Jahresabschlusses für Rechnung der Föderalbehörde von der Belgischen Nationalbank eingenommen.

	Die in den Absätzen 4 und 5 erwähnten Beträge werden am 1. Januar jeden Jahres automatisch an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes des Monats November des Vorjahres angepasst, wobei auf den nächsthöheren Euro aufgerundet wird. Der Anfangsindex der Indexierungsformel ist der Index von Oktober 2018. Die angepassten Beträge werden spätestens am 15. Dezember jeden Jahres im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.

	Bei höherer Gewalt und spätestens binnen achtzehn Monaten nach Abschluss des betreffenden Geschäftsjahres können Gesellschaften einen Antrag auf Erstattung des gezahlten Beitrags zu den von den föderalen Aufsichtsbehörden getragenen Kosten einreichen. 

	Der König legt die Modalitäten für diesen Erstattungsantrag fest."


(…)


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 9. Februar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister des Mittelstands
D. CLARINVAL

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM


Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Die Ministerin des Fernmeldewesens
P. DE SUTTER

Der Minister der Justiz und der Nordsee
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin der Sozialen Eingliederung
K. LALIEUX

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Ministerin der Auswärtigen Angelegenheiten
H. LAHBIB

Die Staatssekretärin für Verbraucherschutz
A. BERTRAND

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

